
Verfassungsmäßiger Aufbau der Stadtverwaltung Düsseldorf Stand: 19.04.2016
Lg

 0
0
1
 –

 0
4
.2

0
1
6

Büro OBBezirksvertretungen  Rat der Stadt Oberbürgermeister Flüchtlingsbeauftragte1 bis 10
Gleichstellungsbeauftragte

Bezirksverwaltungsstellen

13 – Amt für Kommunikation

80 – Wirtschaftsförderungsamt

Ältestenrat Integrationsrat Dezernat 02 Dezernat 03 Dezernat 04 Dezernat 06 Dezernat 07 Dezernat 08 Dezernat 09
Haupt- und Finanzausschuss Jugendrat  – Bauinvestitions  – Hafenkoordination  – Betriebliches  – Fachstelle  
Rechnungsprüfungsausschuss Seniorenrat controlling Gesundheits Compliance

managementAnregungs- und Personal- und Beirat für 
Beschwerdeausschuss Organisationsausschuss Menschen mit

BehinderungBauausschuss Ausschuss für Planung 14 20 60 10 40 12 19 41
und Stadtentwicklung Rechnungs- Kämmerei Bauverwaltungsamt Hauptamt Schul- Amt für Statistik Umweltamt/ Kulturamt

prüfungsamt verwaltungsamt und Wahlen KlimaschutzAusschuss für Schulausschuss 21 61 16 41/201 bis 41/216
 Gesundheit und Soziales Stadtkasse Stadtplanungsamt Stadtbetrieb 40/601 30 37 Kulturinstitute

Zentrale Dienste Zentrum für Rechtsamt Feuerwehr, Ausschuss für Sportausschuss 22 62
Schulpsychologie Rettungsdienst Gleichstellung Steueramt Vermessungs- und 53 32

und Bevölke-Katasteramt Gesundheitsamt 40/603 OrdnungsamtJugendhilfeausschuss Ausschuss für 23 rungsschutzVolkshochschuleUmweltschutz Amt für Gebäude- 63 33
39management Bauaufsichtsamt 40/604 Amt für Kulturausschuss Ausschuss für Wirt- Amt für Städtische  Einwohnerwesenschaftsförderung, Touris- 67 VerbraucherschutzClara-Schumann-mus und Liegenschaften Stadtentwässe- 66

Musikschule 68rungsbetrieb Amt für Verkehrs-Ausschuss für öffent- Ausschuss für Garten-, Friedhofs-50 managementliche Einrichtungen Wohnungswesen  und ForstamtAmt für soziale und Modernisierung
Sicherung und 

Ordnungs- und Integration
Verkehrsausschuss

51
Jugendamt

52
Sportamt

64
Amt für 
Wohnungswesen

Erläuterungen

1. Der Rat der Stadt wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt für die Dauer 
von fünf Jahren gewählt. Er ist das oberste Organ der Stadt, das die allg em einen 
Grundsätze festlegt, nach denen die Verwaltung geführt werden soll. Ihm obliegt 
die Entscheidung über Verwaltungsangelegenheiten von besonderer Bedeutung.

2. Der Oberbürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern für die Dauer 
von fünf Jahren zugleich mit dem Rat gewählt. Er ist Mitglied des Rates und hat 
den Vorsitz sowohl im Rat als auch im Haupt- und Finanzausschuss; er ist verant-
wortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten 
Verwaltung. Der Oberbürgermeister ist Dienstvorgesetzter aller Bediensteten der 
Stadtverwaltung. Vertreten wird er bei der Leitung der Rats sitzungen und bei der 
Repräsentation durch die Bürgermeisterin/die Bürgermeister. Im übrigen vertritt 
ihn der Stadtdirektor (siehe Ziffer 10).

3. Der Ältestenrat ist ein internes Gremium, dem der Oberbürgermeister und führende 
Vertretungen der Ratsfraktionen angehören. Der Ältestenrat hat die Aufgabe, den 
Oberbürgermeister in Repräsentationsangelegenheiten und bei der Wahrnehmung 
der mit dem Ratsvorsitz verbundenen Aufgaben zu unterstützen.

4. Die Ausschüsse werden vom Rat gebildet; ihre Mitglieder wählt der Rat. Die Aus-
schüsse unterstützen die Arbeit des Rates und sind Bindeglied zwischen dem Rat 
und den Verwaltungsdienststellen (Ämter). Der Haupt- und Finanzausschuss sowie 
der Rechnungsprüfungsausschuss sind Pflicht ausschüsse nach der Gemeinde  ordnung 
Nordrhein-Westfalen.

5. Für jeden Stadtbezirk, der aus mehreren Stadtteilen besteht, wird eine Bezirksv er-
tretung gebildet, deren Mitglieder von den Bürgerinnen und Bürgern auf die Dauer 
von fünf Jahren zeitgleich mit dem Rat gewählt werden. Die Bezirksver tretungen 
haben bestimmte Entscheidungsbefugnisse und Anhörungsrechte; sie können in 
 Angelegenheiten ihres Stadtbezirks Vorschläge machen und Anregun gen geben. 
Der Rat der Stadt hat eine entsprechende Satzung erlassen.

6. Den Bezirksvertretungen sind Bezirksverwaltungsstellen zugeordnet. Sie sind Binde-
glied zwischen der Fachverwaltung und den Bezirksvertretungen.

7. Der Integrationsrat wird vom Rat auf Grundlage der Gemeindeordnung gebildet.  
In Düsseldorf hat der Integrationsrat insgesamt 19 Mitglieder. 10 Mitglieder werden 
unmittelbar von bestimmten, in § 27 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW aufgeführten, 
Einwohnerinnen und Einwohnern am selben Tag wie der Stadtrat gewählt; 9 Rats-
mitglieder bestellt der Stadtrat hinzu. Die Wahlzeit beträgt fünf Jahre und deckt sich 
mit der des Rates der Stadt.

8. Der Jugendrat und der Seniorenrat sind Gremien, die der Stadtrat auf freiwilliger 
Basis bildet. Der Rat der Stadt hat entsprechende Satzungen erlassen. Die stimm-
berechtigten Mitglieder dieser Räte werden jeweils in den 10 Stadtbezirken durch 
die Schülerinnen und Schüler bzw. durch die Seniorinnen und Senioren ge-
wählt. Weitere stimmberechtigte bzw. beratende Mitglieder werden hinzubestellt. 
Die A mtszeit des Jugendrates beträgt 3 Jahre, die des Seniorenrates 5 Jahre. 

9. Der Beirat für Menschen mit Behinderung findet seine rechtliche Grundlage im 
Behindertengleichstellungsgesetz NRW. Er besteht überwiegend aus Mitgliedern, 
die von Behindertenorganisationen bestellt werden. Der Rat der Stadt hat eine ent-
sprechende Satzung erlassen. Die Amtszeit des Beirates für Menschen mit Behinde-
rung beträgt 5 Jahre.

10. Die Dezernate werden von Beigeordneten geleitet, die der Rat für die Dauer von 
acht Jahren wählt. Sie unterstehen dem Oberbürgermeister und bilden mit ihm den 
Verwaltungsvorstand. Der zur allgemeinen Vertretung des Oberbürger meisters 
bestellte Beigeordnete trägt laut Hauptsatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf den 
Titel Stadtdirektor, der für das Finanzw esen zuständige Beigeordnete den Titel Stadt-
kämmerer.

11. Das Rechnungsprüfungsamt untersteht dem Rat der Stadt unmittelbar; ihm o bliegt 
die Kassen- und Rechnungsprüfung sowie die Überwachung der Durchf ührung des 
Haushaltsplanes.

12. Die übrigen Ämter erledigen die eigentliche Verwaltungsarbeit. Über die Ämter 
und ihre Nebenstellen wickelt sich überwiegend der amtliche Verkehr mit der 
 Bevölkerung ab.


